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Wer haftet für umstürzende Geburtsanzeige-Bäume?
Recht In unserer Wohnsiedlung werden immer wieder hohe Geburtstafeln aufgestellt. Wer haftet bei einem
Unfallereignis, wenn diese Geburtsanzeigen bei einem Sturm umfallen? Sind es diejenigen, die die Tafel gestellt
haben? Oder sind es die Stockwerkeigentümer? Oder jene, denen die Aufmerksamkeit zuteil wird?

Werden Geburtsanzeigen nicht
korrekt montiert und wird

jemand deswegen geschädigt,
sind verschiedene Haftungen
möglich. Je nach Haftungs
grundlage unterscheidet sich
die Person des Haftpflichtigen.

Im Vordergrund steht die
Werkeigentümerhaftung;
Ungenügend montierte Ge
burtsanzeigen sind mangelhafte
Werke. Der Werkeigentümer
haftet in diesem Fall für den

dadurch verursachten Schaden,

und zwar verschuldens

unabhängig. Grundsätzlich
handelt es sich beim Werkeigen
tümer um den Gmndeigentü-
mer, auf dessen Boden das
Werk steht.

Bei Stockwerkeigentum gilt
es zu imterscheiden: Gehört das

Werk zu Teilen, die zu Sonder
recht ausgeschieden wurden,
haftet der einzelne Stockwerk

eigentümer. Gehört das Werk zu
gemeinschaftlichen Teilen,

haften die Stockwerkeigentü
mer solidarisch (zum Teil bejaht
die Fachliteratur stattdessen

auch eine Haftung der Stock
werkeigentümergemeinschaft).

Anzeigen als Ausnahmefall

Geburtsanzeigen in Form von
aufgestellten Bäumen oder
Geburtstafeln sind jedoch ein
Ausnahmefall: Solche Anzeigen

Kurzantwort

Geburtsanzeigen an hohen Bäu

men sollten sorgfältig montiert
werden. Denn wenn die Tafeln

nicht sicher aufgestellt werden

und jemand deswegen geschä
digt wird, sind verschiedene
Haftungen möglich. Wer haft

pflichtig ist, muss im Einzelfall ge
klärt werden. Ratsam ist auf jeden

Fall der Abschluss einer Privat-

haftpfiichtversicherung. (heb)

werden in der Regel ohne
Absicht bleibender Verbindung
aufgestellt und sind sogenannte
Fahrnisbauten. Bei Fahrnisbau-

ten haftet nicht der Grundeigen
tümer, auf dessen Boden das
Werk steht, sondern der Eigen
tümer der Geburtsanzeige.

In den von Ihnen geschilder
ten Fällen würden somit die

Eigentümer der Geburtsanzeige
(i.d.R. die Eltern des Neugebo
renen) wegen des Werkmangels
haften. Diese könnten auf die

aufstellenden Personen Rück

griff nehmen, wegen der einge
schränkten Haftung bei Schen
kung allerdings nur bei Grob
fahrlässigkeit oder Absicht. Eine
Haftung liesse sich auch aufArt.
41OR stützen, dem Haftpflich
tigen muss aber ein Verschulden
nachgewiesen werden.

Einzelfall prüfen

Als Haftpflichtige kommen
mehrere Personen in Betracht;

der Eigentümer der Geburtsan
zeige oder die Personen, weiche
die Tafel aufstellten. Unter

Umständen ist selbst eine Haf

tung des Vermieters, der übrigen
Stockwerkeigentümer und der
Stockwerkcigentümergemein-

schaft denkbar, wenn diese
erkannten, dass mangelhaft
montierte Geburtsanzeigen
Schaden verursachen können,
die betreffende Person aber nicht
zur Demontage oder Sicherung
anhielten. ,

Voraussetzungiiierfür ist
aber eine Pflicht zum Tätigwer
den aufgrund einer sogenann
ten Schutznorm. Ob eine solche
vorliegt, lässt sich nicht pau
schal beurteilen, sondern ist im
Einzelfall zu klären.

Zudem ist eine Haftung des
Grundeigentümers wegen der
Überschreitung des Eigentums
rechts möglich (allerdings nur
für Schäden von Nachbarn). Zur
Vermeidung von Haftungsrisi-

ken empfiehlt es sich, Geburts
anzeigen sorgfältig zu montie
ren, dies zu prüfen und erkannte
Mängel sofort zu beheben bzw.
auf deren Behebung zu be
stehen. Ebenso ist der Abschluss
einer Privathaftpfiichtversiche-
rung ratsam.
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